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A Hauptbericht

1 Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Der Vorstand der

Tourismus Initiative München (TIM) e. V.,

München
- nachfolgend auch "Gesellschaft" genannt -

beauftragte mich, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden

Buchführung der Gesellschaft nach berufsüblichen Grundsätzen einer Durchsicht zu unterziehen sowie über

das Ergebnis schriftlich Bericht zu erstatten.

Dem Auftrag vom 18.11.2021 lag der Beschluss  der Mitgliederversammlung vom 27.11.2020 zugrunde.

Diesen Auftrag zur prüferischen Durchsicht habe ich im Zeitraum November 2021 in Olching durchgeführt.

Da die Anfertigung eines Berichts vereinbart, jedoch konkrete Festlegungen zu Art und Umfang meiner

Berichterstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrücklich getroffen wurden, berichte ich in be rufs-

üb li cher Form über Um fang und Er geb nis meiner Tä tig keit.

Bei der Auftragsannahme habe ich von meinem Auftraggeber ausbedungen, dass mir die für die Auf trags-

durch füh rung be nö tig ten Un ter la gen und Auf klärun gen voll stän dig gegeben werden.

Allgemeine Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die die-

sem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2002 maßgebend.
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1.2 Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Durchsicht des Jahresabschlusses und bei meiner Berichterstattung hierüber habe ich die

ein schlä gi gen Normen der Wirtschaftsprüferordnung (WPO) und meine Berufspflichten beachtet, darunter die

Grundsätze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit, Eigenverantwortlich keit und Un par-

teilichkeit (§ 43 Abs. 1 WPO).

Ich habe in meiner Praxis Regelungen eingeführt, die mit hinreichender Sicherheit gewähr leisten, dass bei

der Auf trags ab wick lung zur Durchsicht eines Jahresabschlusses einschließlich der Bericht erstattung die ge-

setzli chen Vor schriften und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Durchsicht des Jahresabschlusses habe ich die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit

be achtet.

Die Durchsicht des Jahresabschlusses erforderte von mir die Kenntnis und Beachtung der hierfür geltenden

ge setz li chen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, einschlägiger Be-

stim mun gen des Gesellschaftsvertrags sowie der einschlägigen fachlichen Verlautbarungen.

Zur Durchführung des Auftrags hatte ich mir die für die vorliegende Auftragsart erforderlichen Kenntnisse

über die Bran che, den Rechts rah men und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens meines Auftraggebers

an zu eignen.

Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen wären von mir zu klären. Falls sich diese be-

stätigten und die Mängel nicht beseitigt würden, brächte ich sich daraus er ge bende Ein wen dun gen, so weit sie

we sent lich für den Jahresabschluss wären, in meiner Bescheinigung zum Ausdruck. Würden Aufklärungen

oder die Vorla ge von Un terlagen, die zur Klärung erforderlich sind, oder die Durchfüh rung ent sprechender Be-

urtei lungen ver wei gert, hätte ich meinen Auftrag niederzulegen.

Bei schwerwiegenden, in ihren Auswirkungen nicht abgrenzbaren Mängeln in der Buchführung, den In ven-

turen oder anderen, nicht in den Auftrag eingeschlossenen Teilbereichen des Rechnungswesens, die mein

Auf traggeber nicht beheben wollte oder könnte, darf eine Bescheinigung von mir nicht erteilt werden. Ich hätte

mei nem Auftraggeber in Fällen dieser Art die Mängel schriftlich mitzuteilen und zu entscheiden, ob ei ne Kün-

di gung des Auf trags angezeigt wäre.

Im Rahmen des erteilten Auftrags habe ich die gesetzlichen Vorschriften für die Aufstellung von Jahresab-

schlüssen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. Die Beachtung anderer gesetzli-

cher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten und außerhalb der Rechnungslegung

began gener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand meines Auftrags.
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Vollständigkeitserklärung

Ergänzend hat die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung, die keinen Ersatz für

meine Handlungen  zur prüferischen Durchsicht darstellen, und für auftragsabhängig durchzuführende

Beurteilungen der Ordnungsmäßig keit der zu Grunde gelegten Unterlagen darstellt, mir am 18.11.2021

schriftlich bestätigt, dass in Buchführung und Jah res ab schluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte,

Verpflichtungen, Wagnisse und Ab gren zun gen be rücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge

enthalten, alle erforderlichen Angaben ge macht und alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben

worden sind.
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2 Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Für das Unternehmen besteht keine Buchführungspflicht. Aufgrund Beschlusses des Vorstandes wird eine

Buchführung nach kaufmännischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung erstellt.

Die Geschäftsführung benannte folgende Auskunftspersonen:

Herr Michael Höflich, Geschäftsführer, und Frau Petra Wähner

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsführung und von den zur

Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht.

2.2 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Die Buchführung entspricht nach meinen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Organisation der Buchhaltung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermögli-

chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Der Jahresabschluss wird aufgrund des Beschlusses des Vorstandes nach den für große

Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften, jedoch ohne Anhang, aufgestellt.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit beachtet. 

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss ange wandten Bewertungs methoden wurden beibehalten.
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3 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

3.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma: Tourismus Initiative München (TIM) e. V.

Rechtsform: e.V.

Gründung am: 19.06.2012

Sitz: München

Anschrift im Berichtsjahr: Herzog-Wilhelm-Str. 15

 80331 München

Eintragung ins Vereinsregister  Vereinsregister München unter VR204317

Satzung: Gültig in der Fassung vom 27.11.2015

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Dauer des Vereins:  unbestimmt

Gegenstand des Unternehmens:  Förderung des Tourismus in München

Vorstand: Käs, Helmut (Vorsitzender)

Brauckmann, Caspar-Friedrich (Stellv. Vorsitzender)

Bieber, Alexander

Gabriel, Ralf (bis 27.11.2020)

Kleeblatt, Anna (ab 27.11.2020)

Häffner, Birgit

Schottenhamel, Christian

Dr. Pfeiffer, Reinhard

Vorgeschlagene Ergebnisverwendung: Einstellung in freie Rücklage in Höhe von 63.866,70 EUR; im

Übrigen Mittelvortrag

Wesentliche Änderungen der rechtlichen 

Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag: lagen nicht vor
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3.2 Steuerliche Verhältnisse

Der Verein ist nach § 5 Abs. 1 Nummer 5 KStG als Berufsverband von der Körperschaftsteuer befreit.

Der Verein erbringt keine umsatzsteuerbaren Leistungen. Die Mitgliedsbeiträge stellen keine Sonderentgelte

für Leistungen an die Mitglieder dar.

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt München (143) Körpersch./Pers. unter der Steuer-Nr. 143/236/60132

geführt.

Eine steuerliche Betriebsprüfung wurde bisher nicht durchgeführt.
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3.3 Wirtschaftliche Verhältnisse

Entwicklung, Steuerung, Risikomanagement

Im Berichtsjahr hat der Verein den Kooperationsvertrag mit der Landeshauptstadt München fortgesetzt und

leistet einen regelmäßigen Beitrag in den Tourismusfonds der Landeshauptstadt München. Neben dem

jährlichen finanziellen Beitrag arbeitet der Verein auch in der Tourismuskommission der Landeshauptstadt

München mit. Der am 02.05.2013 befristet geschlossene Vertrag wurde im Jahr 2015 unbefristet

fortgeschrieben.

Daneben stand die Werbung neuer Mitglieder, die Präsentation des Vereins und besonders die Mitwirkung an

der Tourismusförderung in München im Vordergrund der Aktivitäten.

Die Gremien des Vereins beschäftigten sich im Wesentlichen mit Maßnahmen um nach der

Covid_19-Pandemie den Tourismus in München wieder im bisherigen Umfang zu beleben und insbesondere

eine Recovery-Strateige zu entwicklen und umzusetzen.

Stand und Entwicklung des Personals

Es werden zwei Arbeitnehmer beschäftigt.



Tourismus Initiative München (TIM) e. V., München  Seite 9
Prüferische Durchsicht Jahresabschluss zum 31.12.2020

Dr. Michael Metschkoll  
Wirtschaftsprüfer

4 Art und Umfang der prüferischen Durchsicht

Gegenstand der prüferischen Durchsicht ist eine kritische Würdigung des Abschlusses auf der Grundlage

einer Plausibilitätsbeurteilung.

Art, Umfang und Ergebnis der während meiner Auftragsdurchführung im Einzelnen vorgenommenen

Plausibilitätsbeurteilungshandlungen habe ich, soweit sie nicht in diesem Bericht do ku men tiert sind, in meinen

Arbeitspapieren festgehalten.

Der Auftrag zur Beurteilung der Plausibilität der vorgelegten Unterla gen erforderte die Durchführung von

Befragungen und analyti schen Beurteilungen, die mit einer gewissen Sicher heit die Feststellung ermöglichen,

dass keine Um stän de bekannt wurden, die gegen die Ord nungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, Bücher

und Be stands nachweise in al len für den Jahresabschluss wesentlichen Belangen sprachen.

Zur Beurteilung der Plausibilität der für die Durchsicht des Jahresabschlusses vorgelegten Unterlagen be durf-

te es folgender Maßnahmen:

-  Befragung nach den angewandten Verfahren zur Erfassung und Verarbeitung von Geschäftsvorfällen 

im Rechnungswesen

-  Befragung zu allen wesentlichen Abschlussaussagen

- analytische Beurteilungen der einzelnen Abschlussaussagen (Vergleiche mit Vorjahreszahlen, 

Kennzahlenvergleiche)

-  Befragung nach Beschlüssen der Organe mit Bedeutung für den Jahresabschluss

- Abgleichung des Gesamteindrucks des Jahresabschlusses mit den im Verlauf der Durchsicht 

erlangten Informationen

Der Umfang der vorgenommenen Plausibilitätsbeurteilungen wurde vom Grad der Wesentlichkeit und vom

Feh lerri siko der be treffenden Abschlussaussage bestimmt.

Die Befragungen waren im Wesentlichen darauf ausgerichtet, die für die Auftragsdurchführung erforderli chen

rechnungslegungsbezogenen internen Prozesse zu verstehen. Eigenständige Auf bau- und Funktions beur-

teilungen wurden dabei jedoch nicht vor ge nommen.
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5 Ausführungen zu den vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen

Die Buchungen wurden nicht zeitnah unveränderbar festgeschrieben. Aufgrund des relativ geringeren

Buchungsstoffes konnte die Vollständigkeit dennoch geprüft werden.

Weitere Beanstandungen haben sich nicht ergeben.
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6 Bescheinigung

Die Bescheinigung zu dem von mir erstellten Jahresabschluss enthält keine Ergänzungen.

Wesentliche Einwendungen gegen einzelne vom Auftraggeber vertretene Wertansätze bzw. gegen die Buch-

führung waren von mir nicht zu erheben.
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7 Wiedergabe der Bescheinigung

Nach dem Ergebnis meiner prüferischen Durchsicht habe ich am 22.11.2021 dem unter Abschnitt B.

wiedergegebenen Jah res abschluss der Tourismus Initiative München (TIM) e. V., München, zum 31.

Dezember 2020 die folgende Bescheinigung er teilt, die von mir an die ser Stel le wie der gege ben wird:

Ich habe den Jahresabschluss der Tourismus Initiative München (TIM) e. V., München, zum

31. Dezember 2020 einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts nach den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.
Meine Aufgabe ist es, eine Bescheinigung zu dem Jahresabschluss auf der Grundlage
meiner prüferischen Durchsicht abzugeben.

Ich habe die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses (Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen
vorgenommen. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen,
dass ich bei kritischer Würdigung mit einer gewissen Sicherheit ausschließen kann,
dass der Jahresabschluss in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden ist oder ein unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht
vermittelt. Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen
von Mitarbeitern der Gesellschaft und auf analytische Beurteilungen und bietet deshalb
nicht die durch eine Abschlussprüfung erreichbare Sicherheit. Da ich auftragsgemäß
keine Abschlussprüfung vorgenommen habe, kann ich einen Bestätigungsvermerk
nicht erteilen.

Auf der Grundlage meiner prüferischen Durchsicht sind mir keine Sachverhalte
bekannt geworden, die mich zu der Annahme veranlassen, dass der Jahresabschluss
in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden ist. 

Olching, den 22.11.2021

Dr. Michael Metschkoll

Rechtsanwalt / Wirtschaftsprüfer
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B Wiedergabe des Jahresabschlusses

1 Bilanz zum 31. Dezember 2020
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AKTIVA PASSIVA

Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

Immaterielle
Vermögensgegenstände 47,64

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 1.216,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 3.000,00

II. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 353.956,75

C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.332,68

A. Eigenkapital

I. Gewinnrücklagen

1. Freie Rücklage 63.866,70
2. Betriebsmittelrücklage 40.000,00

103.866,70

II. Mittelvortrag 239.354,98

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 7.000,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 5.893,05
- Davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr
Euro 5.893,05

2. Sonstige Verbindlichkeiten 2.938,34
8.831,39

- Davon aus Steuern
Euro 1.592,71

- Davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit
Euro 845,63

Übertrag 360.553,07 Übertrag 359.053,07
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AKTIVA PASSIVA

Euro Euro

Übertrag 360.553,07 Übertrag 359.053,07

- Davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 2.938,34

D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.500,00

360.553,07 360.553,07
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2 Ertrag- und Aufwandsrechnung für die Zeit 
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020
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Euro

1. Mitgliedsbeiträge 638.667,00

2. Gesamtleistung 638.667,00

3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 117.423,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter-

stützung 22.132,01
139.555,13

4. Abschreibungen
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sach-
anlagen 1.309,90

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten 3.614,00
b) Tourismusfonds Beiträge, Versicherungen 350.366,54
c) Reparaturen und Instandhaltungen 6.863,75
d) Werbe- und Reisekosten 8.739,53
e) Verschiedene betriebliche Kosten 23.526,52
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des

Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 500,00
g) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 2.460,05

396.070,39

6. Ergebnis nach Steuern 101.731,58

7. Jahresüberschuss 101.731,58

8. Einstellungen in Gewinnrücklagen
In andere Gewinnrücklagen 101.731,58

9. Bilanzgewinn 0,00
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C Bescheinigung

An den Tourismus Initiative München (TIM) e. V.

Ich habe den Jahresabschluss der Tourismus Initiative München (TIM) e. V., München, zum 31.

Dezember 2020 einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses

und des Lageberichts nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, eine

Bescheinigung zu dem Jahresabschluss auf der Grundlage meiner prüferischen Durchsicht

abzugeben.

Ich habe die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses (Bilanz und Gewinn- und

Verlustrechnung) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen vorgenommen. Danach ist

die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass ich bei kritischer Würdigung mit

einer gewissen Sicherheit ausschließen kann, dass der Jahresabschluss in wesentlichen Belangen

nicht in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden ist

oder ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt. Eine

prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen von Mitarbeitern der

Gesellschaft und auf analytische Beurteilungen und bietet deshalb nicht die durch eine

Abschlussprüfung erreichbare Sicherheit. Da ich auftragsgemäß keine Abschlussprüfung

vorgenommen habe, kann ich einen Bestätigungsvermerk nicht erteilen.

Auf der Grundlage meiner prüferischen Durchsicht sind mir keine Sachverhalte bekannt geworden,

die mich zu der Annahme veranlassen, dass der Jahresabschluss in wesentlichen Belangen nicht

in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden ist.

Olching, den 22.11.2021

Dr. Michael Metschkoll

Rechtsanwalt / Wirtschaftsprüfer
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Anlagen Kanzlei
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D Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachste henden zusammenfas-
send "Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich
schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber be-
gründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschrif-
ten, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob
Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prüfungs-
handlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sons tigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prü-
fungen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf
Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausfüh rung des Auftrages not-
wendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gege ben wird, die für die Ausführung des Auf-
trages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt
werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Aus künfte und Erklärungen
in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, dass alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt ins-
besondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen
wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers au-
ßerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, dass die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnun-
gen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftli chen Zustimmung des
Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen be stimmten Dritten ergibt.
Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von     Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirt schaftsprüfer zur fristlo-
sen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers,
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8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er
auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsge-
werbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtli chen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die
Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die er brachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit
darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht
auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungs beginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des
Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der
beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stei len, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzu-
nehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.
(2) Haftung bei Fahrlässigkeit; Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprü che jeder Art, mit Aus-
nahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54a Abs. 1 Nr.
2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein
einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflicht verletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall
umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverlet zung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden
sind. Dabei gilt mehrfa ches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betref-
fenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschafts prüfer nur bis zur Höhe
von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungs summe gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen
Pflichtprüfungen.

(3) Ausschlussfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der An spruchsberechtigte von dem
Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden
Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird
und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.
10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschafts prüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehe nen Abschlus ses oder
Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht statt findet, der schriftlichen Einwilligung des Wirt schaftsprüfers. Hat der Wirt schaftsprüfer einen
Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffent-
lichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Ein willigung des Wirt schaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Be-
stätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekannt zuge ben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber gen-
annten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den
Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen,

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirt schaftsprüfer hierzu aus-
drücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftrag geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterla-
gen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallen den Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuer erklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzule genden Jahresab-
schlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c)  Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steu ern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungs auffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschal honorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Ver einbarungen die unter
Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Ver mögensteuer sowie aller
Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerb steuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steu erstraf sachen undc) die be-
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ratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitaler höhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebs veräußerung, Liquidation und der glei chen

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in
Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahr genommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur
Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht über nommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätig keit für den Auftrag ge-
ber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es
sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des
Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder
durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer an gebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3
oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berech tigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirt-
schaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unter lassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verur-
sachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirt schaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatz steuer wird zusätzlich be-
rechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Aus lagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung
seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Ver gütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig fest gestellten
Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst an gefertigten Unter lagen
sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel sieben Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschafts prüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er
aus Anlass seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhal ten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirt schafts-
prüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die
er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Foto kopien anfer tigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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